
  
 

 

 
DAS PERSONALAMT INFORMIERT 
 
 

Coronavirus  – Maskenpflicht: Was bedeutet das  für die 
Verwaltung? 
 

Ab dem 3. September gilt die Maskenpflicht in den Einkaufsläden. Für die Mitarbeitenden 

der Kantonalen Verwaltung sind die geltenden Schutzkonzepte in den Gebäuden und in 

der Cafeteria sowie die Distanz- und Hygieneregeln weiterhin zwingend einzuhalten. 

Bei den derzeitigen Zahlen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass nun vereinzelt auch 

Fälle in der Verwaltung auftreten werden. Wenn es um die Frage geht, wer von den 

Kontaktpersonen in Quarantäne gehen muss, spielt die konsequente Einhaltung dieser 

Grundregeln die massgebliche Rolle.  

Die Kantonale Verwaltung selber ist kein Einkaufsladen und von der Maskenpflicht nicht 

betroffen. Wenn die Mindestabstände bei den Tätigkeiten (z.B. Einführung von neuen 

Mitarbeitenden) jedoch nicht eingehalten werden können, können Masken für den 

dienstlichen Bedarf ab dem 3. September 2020 zentral bei der Kantonalen 

Drucksachenverwaltung via Büromaterial-Verantwortliche im Shop bestellt werden. Die 

bestellten Masken dürfen nicht für private Zwecke benutzt werden (z.B. Arbeitsweg mit 

ÖV, private Einkäufe). 
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